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Beschlussvorschlag zu WA1, Punkt 3.3: Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans ge-
ben die planungsrechtlich zulässigen Werte und bodenbezogenen Nutzungen vor. Weitere planungsrechtlich relevante 
Präzisierungen werden nicht vorgesehen. 

Begründung: Die in der zitierten Abwägung getroffene Begründung, dass Dimensionen und Anordnung von baulichen 
Anlagen durch die Festsetzungen und die Herabsetzung der maximal zulässigen GRZ auf 0,3 hinreichend und städte-
baulich angemessen begrenzt sind, gilt auch weiterhin. Diese planungsrechtlich getroffenen Festsetzungen werden im 
Rahmen der Ausführungsplanung durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung umfassend ergänzt. Dadurch er-
geben sich weitere Beschränkungen zu Bebauung und Nutzung der Baugrundstücke. Die durch dieses Gesetz gelten-
den Anforderungen u.a. zu dem „Grundstück und seiner Bebauung“ – das betrifft bauliche Anlagen und Außenanlagen 
– sind zu beachten. Dabei darf das Gesamtmaß der baulichen Nutzung die Werte (GRZ / GFZ) des Bebauungsplans 
nicht überschreiten. 
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Beschlussvorschlag zu WA1, Punkt 5.2: Die Ausführungen und Berechnungen zur Größe einer „freiberuflichen Nut-
zung“ / Firmenverwaltung o.ä. werden zur Kenntnis genommen. Eine planungsrechtliche Reaktion ist daraus nicht ab-
zuleiten. 

Begründung: Mit der Festsetzung „WA“ sind die Grundzüge des Gebietscharakters bzw. der künftig möglichen Ent-
wicklung festgelegt. Das beinhaltet unter anderem, dass jede Nicht-Wohnnutzung dem Wohnen untergeordnet ist. 
Damit wird klarstellt, dass das Wohnen weder im engeren Bereich des „WA 1“ noch im Umfeld beeinträchtigt werden 
darf. 

Die Berechnungen in der Stellungnahme zur Größe der ‚von freiberuflich Tätigen und Gewerbetreibenden, die ihren 
Beruf in ähnlicher Art ausüben’ (BauNVO) genutzten Räume oder Gebäude haben keinen Bezug zur planungsrechtli-
chen Realität. 

Im Übrigen ist die Art der baulichen Nutzung im WA ohnehin auf Wohngebäude i.S. von § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO ein-
geschränkt, so dass eine mit dem Wohnen nicht verträgliche Gebietsentwicklung – etwa durch gewerbliche Nutzungen 
- ausgeschlossen ist. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Höhen: Da die vorgebrachten Hinweise zur Höhenentwicklung im WA1 auf einem Missver-
ständnis beruhen, werden keine Änderungen an der getroffenen Festsetzung vorgenommen. 

Begründung: Die ursprüngliche Höhenfestsetzung zum WA1 wurde mit Fortgang präzisiert, um die Bezugspunkte 
eindeutig zu definieren. Die aktuelle und auch offen gelegte Festsetzung lautet daher: Im WA 1 sind die Höhen auf die 
südliche Grenze der Parzelle 69/1, gemessen lotrecht vor der Gebäudemitte, zu beziehen. Die in der Begründung ge-
troffene Formulierung soll die Lage der Bezugsfläche im Raum aufzeigen und das ist der nördlich des WA1 am Ge-
bietsrand befindliche Weg (Parzelle 69/1). Dieser Weg hat unbestreitbar auch eine südliche Grenze. Die südliche 
Grenze des Wegs wurde gewählt, da sich auch im Quergefälle des Wegs selbst noch Höhenunterschiede finden und 
damit eine Präzisierung ermöglicht wird. Folgerichtig gibt es zwischen den mündlichen und schriftlichen Aussagen kei-
ne Diskrepanz. 
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Ein Bezug der Höhenfestsetzung auf das Gebäude bzw. einen Punkt des Gebäudes ist nicht sinnvoll, da die Lage des 
Gebäudes nicht festgesetzt ist. Damit wäre die entsprechende Festsetzung unbestimmt. 

Darüber hinaus ist die Festsetzung einer maximalen Firsthöhe restriktiver, da bei der Festsetzung einer Traufhöhe ein 
schwer absehbarer Höhenspielraum durch die Dachgestaltung und Aufbauten / Staffelgeschoss bleibt. 
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Beschlussvorschlag: Die allgemeinen Ausführungen zu den bodenordnerischen Belangen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Der Hinweis auf die Datengrundlage wird mit dem vollständig montierten Satzungsexemplar berücksichtigt. 
Inhaltliche Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

Begründung: Die Ergänzung hat keine planungsrechtlich relevanten Auswirkungen und ist rein redaktioneller Art. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. Es befin-
den sich keine Versorgungsanlagen der Avacon GmbH im Plangebiet. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise zu den Versorgungsanlagen der Telekom werden zur Kenntnis genommen. Pla-
nungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich nicht. 

Begründung: Die Hinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Die erforderlichen Abstim-
mungen sind frühzeitig herbei zu führen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. Das Re-
gierungspräsidium Darmstadt ist am Bebauungsplanverfahren bereits beteiligt. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da der Hinweis auf die Emissionen zur Klarstellung in die Allgemeinen Hinweise 
zum Bebauungsplan bereits aufgenommen wurde und keine weiteren Angaben zu geplanten Straßenbaumaßnahmen 
gemacht werden. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise und Feststellungen der Kreiswerke werden zur Kenntnis genommen. Planungs-
rechtliche Auswirkungen ergeben sich nicht. 

Begründung: Die allgemeinen Hinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Die erforderli-
chen Abstimmungen sind frühzeitig herbei zu führen. 
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Beschlussvorschlag zu Naturschutz 1.+2.: Die Hinweise und Anregungen zur Kompensationsplanung werden zur 
Kenntnis genommen. Da für den abschließenden Ausgleich nicht nur die Regelungen über den Bebauungsplan oder 
einen städtebaulichen Vertrag in Betracht kommen und auch nicht zwingend vorgeschrieben sind, werden geeignete 
Maßnahmen zum Ausgleich mit Hilfe der Ökoagentur getroffen. Die vertraglichen Regelungen sind zwischenzeitlich 
unterzeichnet und damit ausreichend gesichert. In der Begründung wird dieses Vorgehen noch verdeutlicht.  

Begründung: Die angesprochenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach Baugesetz-
buch sind im Rahmen des Bebauungsplans bereits berücksichtigt und beschrieben. Für das Restdefizit kann der Ver-
pflichtung zur Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt in Form einer Ausgleichsabgabe nachgekommen 
werden. Die HLG in ihrer Funktion als Agentur nach § 5 der hessischen Kompensationsverordnung, stellt dem Auf-
traggeber die Biotopwertpunkte, aus einer bereits vorlaufend durchgeführten und naturschutzfachlich anerkannten 
Kompensationsmaßnahme zur Verfügung. Dies erfolgt mit Hilfe eines Freistellungsvertrags. Mit der Freistellungserklä-
rung wird die befreiende Pflichtenübertragung im Rahmen der Eingriffsregelung ermöglicht. Eignung und Funktionsfä-
higkeit der Maßnahmen ist durch die Zulassung der HLG als Ökoagentur und durch die „Ökopunktegutschrift“ bestä-
tigt. Eine konkrete Beschreibung im Bebauungsplan, welche Maßnahme hinter den Ökopunkten steht, ist nicht erfor-
derlich. 
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Beschlussvorschlag zu Naturschutz 3.: Die unter 3. kritisierte Festsetzungen zur Ortsrandeingrünung als zu be-
pflanzende Grundstücksfläche wird beibehalten. 

Begründung: Die getroffenen Festsetzungen sind zur Sicherung der Randeingrünung ausreichend. Dies trifft auch auf 
die Zuordnung in der Bilanzierung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Abfallwirtschaft erforderlich, da keine weiteren Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. 

 

Beschlussvorschlag zu Brandschutz: / Befahrbarkeit: Den Hinweisen zur Konzeption der öffentlichen Verkehrsflä-
chen ist im Rahmen der Ausführungsplanung Rechnung zu tragen. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich auf-
grund der Vorarbeit auf planungsrechtlicher Ebene nicht. 

Begründung: Die Befahrbarkeit des Plangebiets wurde mit den Schleppkurven des 3-achsigen Müllfahrzeugs nach-
gewiesen. Weitere, für die Befahrbarkeit wesentliche Punkte – wie u.a. Standorte von Bäumen, Parkplätze, Feuerweh-
raufstellflächen – sind im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen / festzulegen. 
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Kein Beschlussvorschlag zur Löschwasserversorgung erforderlich, da die erforderliche Löschwassermenge und die 
einzuhaltenden Richtlinien durch einen textlichen Hinweis klargestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Immissionsschutz: Die vorgebrachten Hinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung 
zu beachten. Eine planungsrechtliche Berücksichtigung erfolgt nicht. Die entsprechende Ausführungen sind bereits in 
die Begründung aufgenommen worden und werden noch ergänzt. 

Begründung: Die vorgebrachten Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Die Anregung, 
zum Schutz vor Lärmbeeinträchtigungen durch technische Anlagen eine textliche Festsetzung zu treffen, wird nicht be-
rücksichtigt. Die Anregungen sind als Empfehlung für das Baugebiet zu werten. Das gleiche gilt für die Hinweise zu 
Blendwirkung, Lichtimmissionen etc.. Planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Wasser- und Bodenschutz erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Pla-
nung vorgebracht werden. Die Zuständigkeiten werden im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt. 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Landwirtschaft: Die Hinweise zur Wertigkeit der Fläche aus landwirtschaftlicher Sicht wer-
den zur Kenntnis genommen. Dies wird in der Begründung zum Bebauungsplan auch bereits ausgeführt. Die Notwen-
digkeit einer Änderung der Planung lässt sich daraus nicht ableiten. 

Begründung: Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Die Planung bleibt da-
bei sogar unter dieser Flächendarstellung. Die grundsätzliche Infragestellung der Baufläche wird sowohl aufgrund der 
vorbereitenden Bauleitplanung, als auch aufgrund der im ersten Verfahrensschritt von der Behörde formulierten Mittei-
lung, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, zurückgewiesen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Raumordnung und Landesplanung erforderlich, da keine Bedenken zur Planung vor-
gebracht werden. Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wird im Rahmen dieser Abwägung berücksich-
tigt. 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Schutzgebieten erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorge-
bracht werden. 
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Beschlussvorschlag zu Wasserwirtschaft: Die Hinweise zur Vertiefung der Aussagen zur Wasserwirtschaft und 
zum Grundwasserschutz werden zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird auf das Kapitel 7.1. Wasserwirtschaftliche 
Belange in der Begründung, in dem Aussagen zur Wasserversorgung und zum Grundwasserschutz enthalten sind 
sowie die Fachplanung „Wasserwirtschaftliche Belange“ von igmbh, denen auf planungsrechtlicher Ebene nichts hin-
zuzufügen ist. 

Begründung: Die in der Begründung getroffenen Aussagen und die im Rahmen der Offenlage zur Verfügung gestell-
ten Erläuterungen zu wasserwirtschaftlichen Belangen des Ingenieurbüros igmbh sind für den Detaillierungsgrad des 
Bebauungsplans ausreichend. Maßnahmen zur Reduzierung der Flächenversiegelung (Mindestbegrünung, Parkplätze 
/ Zuwegungen wasserdurchlässig) sind in der Begründung und mit den Festsetzungen des Bebauungsplans ebenfalls 
berücksichtigt worden. Darüber hinausgehende Vertiefungen erfolgen im Rahmen der Ausführungsplanung. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Verdachtsflächen: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf 
die Planung ergeben sich nicht. 

Begründung: In der Begründung zum Bebauungsplan wird bereits aufgeführt, dass aufgrund der erfolgten Beprobun-
gen für das Plangebiet keinen Beeinträchtigungen zu befürchten sind, da die untersuchten Parameter keine umweltre-
levante Belastungen aufzeigen. Ein allgemeiner Hinweise zum Umgang mit Altlasten ist in den textlichen Hinweisen 
ohnehin enthalten. 
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Beschlussvorschlag zu Bodenschutz: Die Hinweise zur Beachtung der Bodenschutzbelange wurden mit der Pla-
nung bereits berücksichtigt. Im Umweltbericht zum Bebauungsplan sind Angaben zur Erheblichkeit, Auswirkungen und 
Maßnahmen bezüglich des Schutzguts Boden enthalten. Weitere Prüfungen müssen nicht vorgenommen werden. 

Begründung: Die Ausführungen im Umweltbericht in den Kapiteln Bestandssituation (räumliche Grundlagen) und Be-
schreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (schutzgutbezogene Bewertung) beziehen sich dabei auf die an-
gesprochene Arbeitshilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu oberirdische Gewässer, Renaturierung erforderlich, da keine Anregungen oder Hinwei-
se zur Planung vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag zu Kommunales Abwasser: Die Ergänzungsforderungen zu den Belangen der Abwasserent-
sorgung werden zur Kenntnis genommen. Eine planungsrechtliche Reaktion ist nicht erforderlich. 

Begründung: Wie in der Stellungnahme angesprochen, sind unstrittige Vertiefungen der Schmutzwasserableitung 
mit der Realisierung des Plangebiets vorgesehen bzw. in die Wege geleitet. Die ebenfalls angesprochene Versicke-
rungsfähigkeit des Bodens (die – wie bereits in der entsprechenden Fachplanung erkannt – über ein Bodengutachten 
zu klären wäre) ist in diesem Fall nicht relevant, weil die Konzeption der Regenwasserableitung eine Versickerung 
nicht erfordert. Verwiesen wird auf die Fachplanung „Wasserwirtschaftliche Belange“ von igmbh, dem auf planungs-
rechtlicher Ebene nichts hinzuzufügen ist. 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Immissionsschutz erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorge-
bracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da in dem angesprochenen Schreiben mitgeteilt wurde, dass im Plangebiet kei-
ne Arbeiten der Unitymedia GmbH geplant sind. 

 




